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Rechtsgrundlagen der Unterweisung  
 
Die Arbeit in Werkstätten birgt viele Verletzungsgefahren. Um zu vermeiden, dass die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit Gesundheitsschäden erleiden, ist es notwendig, sie ausrei-
chend und angemessen über die Gefahren am Arbeitsplatz zu informieren. Die Grundlage 
hierzu ist die gesetzlich geforderte tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung. 
 
Wesentliche Voraussetzung für sicheres und gesundheitsbewusstes Verhalten sind wirk-
same, verständliche Unterweisungen. Nach dem Arbeitsschutzgesetz und der DGUV Vor-
schrift 1 ist der Arbeitgeber / Unternehmer verpflichtet, seine Beschäftigten zu unterweisen.  
 
Hier haben wir für Sie die wichtigsten Auszüge aus Gesetzen und Verordnungen zusam-
mengestellt.  
 

1. Definition Beschäftigte 

2. Rechtliche Grundlagen der Unterweisung 

3. Allgemeine Grundsätze zur Unterweisung 

1. Definition Beschäftigte 
 
Auszug aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

[...]  
(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:  
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,  
3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes, 

ausgenommen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,  
4. Beamtinnen und Beamte,  
5. Richterinnen und Richter,  
6. Soldatinnen und Soldaten,  
7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten.  

2. Rechtliche Grundlagen der Unterweisung  
 
Auszug aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  

 
§ 12 Unterweisung 

 
(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unter-
weisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den 
Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Ein-
stellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder 
einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unter-
weisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regel-
mäßig wiederholt werden. 
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Auszug aus der DGUV Vorschrift 1 (DGUV V1) 

 
§ 4 Unterweisung der Versicherten 

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die 
Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend §12 Abs.1 Arbeitsschutzgesetz sowie 
bei einer Arbeitnehmerüberlassung entsprechend §12 Abs.2 Arbeitsschutzgesetz zu 
unterweisen; die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindes-
tens aber einmal jährlich erfolgen; sie muss dokumentiert werden.  
(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Arbeitsbereich oder für ihre 
Tätigkeit relevanten Inhalte der geltenden Unfallverhütungsvorschriften und BG-Re-
geln sowie des einschlägigen staatlichen Vorschriften- und Regelwerks in verständli-
cher Weise zu vermitteln.  

 
Die Konkretisierung gemäß DGUV Regel 100-001 lautet: 

 
2.3 Unterweisung der Versicherten 
 

Damit Versicherte Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen erkennen und entsprechend 
den vorgesehenen Maßnahmen auch handeln können, müssen sie auf ihre individuelle Ar-
beits- und Tätigkeitssituation zugeschnittene Informationen, Erläuterungen und Anweisungen 
bekommen. Die Unterweisung ist ein wichtiges Instrument, um Versicherten zu ermöglichen, 
sich sicherheits- und gesundheitsgerecht zu verhalten. Ein ausschließliches Selbststudium 
der Versicherten ist zur Unterweisung in der Regel nicht ausreichend. Die mündliche Unter-
weisung hat in verständlicher Form und Sprache stattzufinden. 
 
Bedeutung der Unterweisung 
 
Mit der Unterweisung gibt der Unternehmer den Versicherten konkrete auf den Arbeitsplatz 
oder die Arbeitsaufgabe ausgerichtete Erläuterung und Anweisung bezüglich der sicheren 
und gesundheitsgerechten Ausführung ihrer Tätigkeiten. Die Unterweisung bezweckt, dass 
die Versicherten die vorgesehenen Maßnahmen kennen und anwenden können, die der 
Unternehmer im Zuge seiner Gefährdungsbeurteilung ermittelt hat, um die mit den Tätigkei-
ten verbundenen Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit zu kompensieren. Daraus 
wird deutlich, dass die Versicherten auf ihre individuelle Arbeits- und Tätigkeitssituation zu-
geschnittene Informationen, Erläuterungen und Anweisungen bekommen müssen. Art und 
Weise sowie der Umfang einer Unterweisung müssen in einem angemessenen Verhältnis 
zur vorhandenen Gefährdungssituation und der Qualifikation der Versicherten stehen. 
 
Unterweisungsanlässe 
 

 Anlässe für eine Unterweisung sind z. B. 

 Aufnahme einer Tätigkeit, 

 Zuweisung einer anderen Tätigkeit, 

 Veränderungen im Aufgabenbereich, 

 Veränderungen in den Arbeitsabläufen, 

 Einführung neuer Arbeitsmittel, neuer Technologien oder neuer Arbeitsstoffe, 

 neue Erkenntnisse nach der Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung, 

 Ergebnisse von Betriebsbesichtigungen, 

 Unfälle, Beinaheunfälle und sonstige Schadensereignisse. 
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In den Fällen der letzten beiden Punkte liegt eine Abweichung von den vorgesehenen Maß-
nahmen oder Zuständen vor. Nach Unfällen, Beinaheunfällen und sonstige Schadensereig-
nissen kann es erforderlich sein, die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten Maßnah-
men zu überprüfen. 
 
Die Unterweisung der Versicherten hat in allen Fällen vor Aufnahme der Tätigkeit zu erfol-
gen. 
 
Unterweisungsinhalte 

 
Die Unterweisung hat mindestens zu umfassen 
 

 die konkreten, arbeitsplatz- und arbeitsaufgabenbezogenen Gefährdungen, 

 die dagegen getroffenen und zu beachtenden Schutzmaßnahmen, 

 die vorgesehenen sicherheits- und gesundheitsgerechten Handlungsweisen (das Verhal-
ten), 

 die Notfallmaßnahmen, 

 die einschlägigen Inhalte der Vorschriften und Regeln. 
 
Als Grundlage für die Unterweisungsinhalte müssen z. B. berücksichtigt werden 

 Betriebsanleitungen von einzusetzenden Arbeitsmitteln, insbesondere Maschinen, 

 sonstige Betriebsanweisungen, 

 die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung. 
 
Auszüge aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

 
§ 12 Unterweisung und besondere Beauftragung von Beschäftigten 

 
(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen ausrei-
chende und angemessene Informationen anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer für die 
Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung zu stellen über  
1. vorhandene Gefährdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln einschließlich damit 

verbundener Gefährdungen durch die Arbeitsumgebung, 
2. erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregelungen und 
3. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und zur Ersten Hilfe bei Notfällen. 
Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor Aufnahme der Verwendung von Arbeitsmitteln 
tätigkeitsbezogen anhand der Informationen nach Satz 1 zu unterweisen. Danach hat er in 
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, weitere Unterweisungen 
durchzuführen. Das Datum einer jeden Unterweisung und die Namen der Unterwiesenen hat 
er schriftlich festzuhalten. 
 
(2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen eine 
schriftliche Betriebsanweisung für die Verwendung des Arbeitsmittels in einer für die Be-
schäftigten verständlichen Form und Sprache an geeigneter Stelle zur Verfügung zu stellen. 
Satz 1 gilt nicht für Arbeitsmittel, für die keine Gebrauchsanleitung nach § 3 Absatz 4 des 
Produktsicherheitsgesetzes mitgeliefert werden muss. Anstelle einer Betriebsanweisung 
kann der Arbeitgeber auch eine bei der Bereitstellung des Arbeitsmittels auf dem Markt mit-
gelieferte Gebrauchsanleitung oder Betriebsanleitung zur Verfügung stellen, wenn diese In-
formationen enthalten, die einer Betriebsanweisung entsprechen. Die Betriebsanweisung ist 
bei sicherheitsrelevanten Änderungen der Arbeitsbedingungen zu aktualisieren und bei der 
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regelmäßig wiederkehrenden Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes in Bezug 
zu nehmen. 
 
Auszüge aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
 
§ 6 Unterweisung der Beschäftigten 
 

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten ausreichende und angemessene Informationen 
anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und 
Sprache zur Verfügung zu stellen über  
1. das bestimmungsgemäße Betreiben der Arbeitsstätte, 
2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen im Zusammenhang mit ihrer Tätig-

keit, 
3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der 

Beschäftigten durchgeführt werden müssen, und 
4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbesondere bei Tätigkeiten auf Baustellen oder an 

Bildschirmgeräten, und sie anhand dieser Informationen zu unterweisen. 
 
(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen im Gefahrenfall erstrecken, 
insbesondere auf  
1. die Bedienung von Sicherheits- und Warneinrichtungen, 
2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen Mittel und Einrichtungen und 
3. den innerbetrieblichen Verkehr. 
 
(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen der Brandverhütung und 
Verhaltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken, insbesondere auf die Nutzung der Flucht-
wege und Notausgänge. Diejenigen Beschäftigten, die Aufgaben der Brandbekämpfung 
übernehmen, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unter-
weisen. 
 
(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnahme der Tätigkeit stattfinden. Danach sind sie 
mindestens jährlich zu wiederholen. Sie haben in einer für die Beschäftigten verständlichen 
Form und Sprache zu erfolgen. Unterweisungen sind unverzüglich zu wiederholen, wenn 
sich die Tätigkeiten der Beschäftigten, die Arbeitsorganisation, die Arbeits- und Fertigungs-
verfahren oder die Einrichtungen und Betriebsweisen in der Arbeitsstätte wesentlich verän-
dern und die Veränderung mit zusätzlichen Gefährdungen verbunden ist. 
 
Auszug aus der Biostoffverordnung (BioStoffV) 

 
§ 14 Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten 
(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 4 vor Auf-
nahme der Tätigkeit eine schriftliche Betriebsanweisung arbeitsbereichs- und biostoffbe-
zogen zu erstellen. Satz 1 gilt nicht, wenn ausschließlich Tätigkeiten mit Biostoffen der 
Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen ausgeübt werden. Die 
Betriebsanweisung ist den Beschäftigten zur Verfügung zu stellen. Sie muss in einer für die 
Beschäftigten verständlichen Form und Sprache verfasst sein und insbesondere folgende 
Informationen enthalten:  
 
1. die mit den vorgesehenen Tätigkeiten verbundenen Gefahren für die Beschäftigten, ins-

besondere zu  
a) der Art der Tätigkeit, 
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b) den am Arbeitsplatz verwendeten oder auftretenden, tätigkeitsrelevanten Biostoffen 
einschließlich der Risikogruppe, Übertragungswege und gesundheitlichen Wirkun-
gen,… 

 
Auszug aus der Gefahrstoffverordnung (Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen - 
GefStoffV) 
 
§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten 
 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschäftigten eine schriftliche Betriebs-
anweisung, die der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Rechnung trägt, in einer für die 
Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zugänglich gemacht wird. Die Betriebs-
anweisung muss mindestens Folgendes enthalten: 
1. Informationen über die am Arbeitsplatz vorhandenen oder entstehenden Gefahrstoffe, 

wie beispielsweise die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie mög-
liche Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit, 

2. Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die die 
Beschäftigten zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am 
Arbeitsplatz durchzuführen haben; dazu gehören insbesondere 
a) Hygienevorschriften, 
b) Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen 

sind, 
c) Informationen zum Tragen und Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung und 

Schutzkleidung,  
3. Informationen über Maßnahmen, die bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen und 

zur Verhütung dieser von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, 
durchzuführen sind. 

3. Allgemeine Grundsätze zur Unterweisung 

 
1. Unterweisung ist Unternehmerpflicht. Kann der Unternehmer die Unterweisung nicht 

selbst durchführen, kann er diese Unternehmerpflicht schriftlich auf fachkundige und zu-
verlässige Personen (Führungskraft) übertragen. 

2. Unterweisungen dienen nicht nur der Informationsvermittlung, sondern stellen eine 
verbindliche Weisung des Unternehmers dar, die der Beschäftige zu befolgen hat. Die 
Unterweisung setzt daher typischerweise eine Weisungsbeziehung zwischen Unterwei-
ser und Unterwiesenem voraus. 

3. Die Unterweisung verfolgt im wesentlichen 3 Ziele: 
Die Beschäftigten 

 haben das erforderliche Wissen, um sich sicherheitsgerecht zu verhalten 

 haben die nötige Fertigkeit, sich sicherheitsgerecht zu verhalten (Übung) 

 sind motiviert, sich sicherheitsgerecht zu verhalten 
4. Aufgrund der erforderlichen Weisungsbefugnis und der speziellen Kenntnisse der 

Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel und Arbeitsabläufe, aber auch aufgrund der ohnehin vor-
handenen Fürsorgepflicht und Verantwortung ist die Unterweisung am sinnvollsten vom 
betrieblichen Vorgesetzten durchzuführen. 

5. Es obliegt dem betrieblichen Vorgesetzten, die Einhaltung der gegebenen Weisungen, 
also die tatsächliche Durchführung der Schutzmaßnahmen, zu überwachen und ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen. 


